Tip des Monats 7/07
Organizer
Ein PKW-Fahrer war von einer Polizeistreife angehalten worden. Ihm wurde vorgeworfen, während der Fahrt seinen Organizer bedient zu haben. Gegen das verhängte Bussgeld von 40 € setzte er sich zur Wehr.
Das Oberlandesgericht Karlsruhe bestätigte das verhängte Bussgeld. Die Richter stellten sich auf den Standpunkt, dass der Betrieb eines Organizer unter das Handy-Verbot falle. Dass der PKW-Fahrer nicht den Telefonteil seines Organizers bedient hatte, sondern den Datenteil seines Gerätes, war für die Richter dabei unerheblich. Nach deren Auffassung unterfallen unter das Handy-Verbot nicht nur Handys, sondern auch sonstige Geräte, sofern sie eine Telefonfunktion mitbesitzen.

Also nicht erwischen lassen.

(Oberlandesgericht Karlsruhe, Aktenzeichen 3 Ss 219/05)
